
Ablaufplan für die Wahl zu den Pfarreigremien am 20. November 2022 

Abkürzungen:  KV – Kirchenvorstand, GT – Gemeindeteam, PPR – Pfarrpastoralrat, 
 EGV – Erzbischöfliches  Generalvikariat 

Datum Aufgabe, Norm verantwortlich 

bis 20. März KV-Bereich: Festlegung der 
Mitgliederzahl (9 – 15) 
GT-Bereich: Festlegung der 
Mitgliederzahl (3 – 5) 

PPR mit KV 

PPR

bis  27. März Konstituierende Sitzung  der 
Wahlvorstände KV und GT 

KV-Bereich: 4 – 6 volljährige 
Mitglieder der Pfarrei, nicht  zur  
Wahl stehend, vom KV gewählt

GT-Bereich: Je GT ein gewähltes 
Mitglied der Gemeinde, nicht 
zur Wahl stehend 

23. /24. April

bis 28. /29. Mai 

Beginn der Kandidatensuche: 
Vermeldungen in den Gottes-
diensten, dass Kandidatinnen und 
Kandidaten vorgeschlagen werden 
oder sich bewerben sollen. 

Mit geeigneten Maßnahmen auf 
die Kandidatinnen und  
Kandidatensuche hinweisen.

Wahlvorstand 

30. Mai bis 19. Juni Prüfung der Kandidatinnen- und 
Kandidatenvorschläge 

Wahlvorstand

20. Juni a) Schriftliche Information an die 
vorgeschlagenen Kandidatinnen 
und Kandidaten, dass sie vorge-
schlagen worden sind und 
Bedenkfrist mit Aufforderung zur 
Abgabe einer Bereitschafts-
erklärung  
oder
b) Schriftliche Information an die-
jenigen Kandidaten und  
Kandidat-innen  (Vorgeschlagene 
und Bewerber_innen), die der WV 
für nicht wählbar erachtet.

Wahlvorstand 

ca. 23. Juni 
(abhängig vom Zugang) 

Beginn der Einspruchsfrist für 
abgelehnte Kandidaten/-innen 

Kandidatinnen und Kandidaten

Eine Woche später Ablauf der Einspruchsfrist 
Entscheidung des EGV über 
Einsprüche 

EGV

bis 10. Juli Ende des Zugangs der 
Bereitschaftserklärungen 




